
Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass es 
aufgrund der geplanten Änderungen zu keinen zusätzlichen 
Emissionen von Luftschadstoffen und Abwasserströmen 
oder einer relevanten Erhöhung der Abfallmengen kommt. 
Weiterhin ist eine umweltgerechte Lagerung und Verwen-
dung der Gefahrstoffe sichergestellt. 

Das Vorhaben liegt in keinem ökologisch empfindlichen Ge-
biet und beeinträchtigt die im Einwirkungsbereich befindli-
chen ökologisch empfindlichen Gebiete nicht. 

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Im Auftrag 
gez. André Riesmeier

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 105

 

74  Bekanntgabe gemäß § 5 des Gesetzes über  
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster  
500-53.0090/17/8.1.1.1  
 45699 Herten, den 05.04.2018 
 Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet 
mbH hat die Genehmigung zur wesentlichen Änderung der 
Abfallverbrennungsanlage RZR Herten vorgelegt. Das RZR 
Herten wird auf dem Grundstück Im Emscherbruch 11 in 
45699 Herten betrieben (Gemarkung Herten, Flur 96, Flur-
stücke 24, 25, 34).

Der Änderungsantrag betrifft ausschließlich das mit Be-
scheid vom 08.12.2016 genehmigte, aber noch nicht voll-
ständig errichtete Abfallzwischenlager mit Arbeitsbereichen 

73  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster  
500-53.0009/18/0117867-0003/0007.V  
 Münster, den 29.03.2018 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 Dez53@brms.nrw.de

Die Firma Gerhardi Kunststofftechnik GmbH hat einen An-
trag zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb einer An-
lage zur Oberflächenbehandlung (Kunststoffgalvanik) auf 
dem Grundstück St.-Josef-Str. 101-111, 49479 Ibbenbüren 
(Gemarkung Ibbenbüren, Flur 151, Flurstück 222), vorge-
legt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb 
•  eines Behälters mit 5 m³ für die Aufnahme von Elektroly-

ten aus den Behandlungsbädern,
• eines Chemikalienlagers mit einer Kapazität von 7,2 m³,
• eines Gefahrstofflagers mit einer Kapazität von 4,1 t,
• eines Natronlaugetanks mit 21 m³,
• einer Anlage zur Filterung von Mattbildnern
•  sowie der Umbau einzelner Bäder der Kunststoffgalvanik 

(u.a. Einbau von zwei Matt-Nickel Bädern mit zusammen 
9 m³).

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Im Vorfeld ist ermittelt worden, ob für das Vorhaben eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen Kri-
terien gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt.

Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf. 
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) bedarf das beantragte Vorhaben 
einer Genehmigung nach diesen Vorschriften.

Im Vorfeld wurde ermittelt, ob für das Vorhaben eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht. Hierbei wurden die einschlägigen Kriterien 
gemäß Anlage 3 des UVPG zugrunde gelegt.

Es wurde festgestellt, dass das Vorhaben keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf.

Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass die 
beantragten Änderungen keinen wesentlichen Einfluss auf 
die Immissionssituation haben. Das Vorhaben führt im Ver-
gleich zum genehmigten Zustand zu keiner Veränderung der 
technischen Leistungsparameter der Feuerungsanlagen oder 
des Zwischenlagers mit den zugehörigen Arbeitsbereichen. 
Die Emissionsfrachten an luftverunreinigenden Stoffen 
werden nicht erhöht. Ferner führt das Vorhaben zu keiner 
Verschlechterung der Geräuschsituation.

Der für den Betriebsbereich ermittelte angemessene Sicher-
heitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten ändert sich 
nicht.

Weiterhin führt das Vorhaben zu keiner negativen Beein-
trächtigung der im Einwirkungsbereich befindlichen ökolo-
gisch empfindlichen Gebiete.

Insgesamt ist festzustellen, dass durch das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Peter Eller

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 105-106

des RZR Herten, das mit bestimmten Abweichungen von 
der vorgenannten Genehmigung fertiggestellt werden soll.

Gegenstand des Antrages sind im Wesentlichen folgende 
Änderungen:

-  Der Arbeitsbereich zum Umfüllen reaktiver Stoffe soll 
eine zweite Umfüllkabine erhalten. Die zwei Umfüllka-
binen sollen gegeneinander verriegelt werden, sodass sie 
nicht zeitgleich betrieben werden können.

-  Der genehmigte Umfüllshredder für staubhaltige Abfälle 
soll nicht errichtet werden.

-  Die mobile Airbag-Deaktivierungsanlage, die gemäß der 
Genehmigung auf der überdachten Multifunktionsfläche 
des Zwischenlagers betrieben werden darf, soll zusätzlich 
in einem Arbeitsraum des Zwischenlagergebäudes aufge-
stellt und betrieben werden dürfen.

-  Im Bereich der Tankwagenverladung des Zwischenlagers 
ist nunmehr eine andere Anordnung der Umfüllkabinen 
vorgesehen und die genehmigte TKW-Verladung aus 
Tankwagen in ISO-Tankcontainer und Absetztankcon-
tainer soll nicht realisiert werden. Ferner soll die in die-
sem Bereich anfallende Abluft nicht - wie bislang geneh-
migt - der Abluftbehandlungsanlage des Zwischenlagers 
zugeführt werden. Es ist nunmehr beantragt, diese Abluft 
den Drehrohren der Industriemüll-Verbrennungsanlage 
als Primärluft zur Verbrennung zuzuführen.

-  Statt des genehmigten Aktivkohlefilters des Zwischen-
lagers mit loser Aktivkohleschüttung soll ein Aktivkoh-
le-Patronenfilter mit vorgeschaltetem Staubfilter errichtet 
und betrieben werden.

-  Der Wärmetauscher für die Heizwärme des Zwischenla-
gers soll nicht – wie bislang genehmigt – im Wasserhaus 
des RZR Herten, sondern im Technikraum des Zwischen-
lagers errichtet und betrieben werden.

Gemäß den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
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